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43. Lieferung zum Teil II 
(= 116. Lfg. des Gesamtwerks; Anschluss an die 115. Lfg.)

3. Auflage 
Stand: Juli 2013 
 
Vorwort

Mit der 43. Lieferung wird der vorangestellte Gesetzestext auf den Stand 
1. Oktober 2013 gebracht. Die rastlose Tätigkeit des Gesetzgebers nicht nur 
auf dem Gebiet der sozialen Sicherung hat wieder zu zahlreichen Neurege-
lungen geführt, die in verschiedenen Artikelgesetzen „versteckt“ sind.
Der Schwerpunkt bei der Kommentierung liegt in der gründlichen Über-
arbeitung von beitragsrechtlichen Vorschriften, die teilweise sehr veraltet 
waren, insbesondere die §§ 165, 166, 168 und 170, welche die Beitrags-
bemessungsgrundlagen und die Verteilung der Beitragslast regeln. So wur-
de z. B. mit dem Gesetz vom 21.7.2013 für Organ- oder Gewebespender 
ein Anspruch auf Krankengeld oder eine vergleichbare Leistung eingeführt, 
wenn sich aus der Spende ein Verlust an Arbeitsentgelt oder -einkommen er-
gibt. Bezieher einer solchen Leistung sind versicherungspflichtig in der Ren-
tenversicherung. Beitragspflichtige Einnahmen und damit Beitragsbemes-
sungsgrundlage (§ 161 Abs. 2) ist das diesen Leistungen zugrunde liegende 
Arbeitsentgelt oder -einkommen.
Besonders hingewiesen wird auch auf die umfassende Überarbeitung des 
§ 9, der grundlegenden Vorschrift im SGB VI über die Aufgaben der Leis-
tungen zur Teilhabe, die in engem Zusammenhang mit den Regelungen des 
SGB IX steht.
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